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 Veröffentlicht am 25.09.1997

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

19/05 Menschenrechte

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §4 Abs2;

MRK Art7 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die sogenannte Günstigkeitsregel des § 4 Abs 2 FinStrG betri9t immer nur die Frage geändeter strafgesetzlicher

Vorschriften, die jedoch nicht Platz greift, wenn sich die der Tat zugrundeliegenden abgabenrechtlichen Normen

ändern. Die Frage der Steuerp>icht ist ungeachtet späterer Rechtsänderungen immer nach Maßgabe der zur Tatzeit

geltenden Vorschriften zu beurteilen und vermag eine nachträgliche außerstrafrechtliche Gesetzesänderung einer

bereits eingetretenen Strafbarkeit keinen Abbruch zu tun.

Schlagworte

Anzuwendendes Recht Maßgebende Rechtslage VwRallg2
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